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 Veröffentlicht am 25.11.2009

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §48;

1. AVG § 48 heute

2. AVG § 48 gültig ab 01.09.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 50/2025

3. AVG § 48 gültig von 01.01.2008 bis 31.08.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 5/2008

4. AVG § 48 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2007

Rechtssatz

Die Behörde darf nicht deshalb von der Einvernahme eines beantragten Zeugen zu einem relevanten Beweisthema

absehen, weil dieser mitteilt, nicht erscheinen oder nicht aussagen zu wollen, über den Sachverhalt nichts zu wissen

oder einfach nicht erscheint (vgl. dazu nur die bei Hengstschläger/Leeb, AVG, § 48 Rz 15, zitierte hg. Judikatur).Die

Behörde darf nicht deshalb von der Einvernahme eines beantragten Zeugen zu einem relevanten Beweisthema

absehen, weil dieser mitteilt, nicht erscheinen oder nicht aussagen zu wollen, über den Sachverhalt nichts zu wissen

oder einfach nicht erscheint vergleiche dazu nur die bei Hengstschläger/Leeb, AVG, Paragraph 48, Rz 15, zitierte hg.

Judikatur).
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